
*Ab dem 22. Februar 2020 gelten neue gesetzliche Regelungen für alle SAN und FOF (Delegierte Verordnung (EU) 2016/127) sowie iFSMP (Delegierte Verordnung (EU) 2016/128), die die bisherigen Rechtstexte – Richtlinie 2006/141 EG und

Richtlinie 1999/21/EG – ersetzen. Für SAN und FOF, die aus Proteinhydrolysaten hergestellt sind, gilt die neue Verordnung ab dem 22. Februar 2021. Nach Geltungsbeginn der neuen Verordnungen können noch nach bisherigem Recht hergestellte

Produkte rechtmäßig im Markt erhältlich sein. Sowohl die nach bisherigem als auch nach neuem Recht hergestellten Produkte sind voll und ganz sicher und erfüllen selbstverständlich die hohen Qualitätsansprüche an Säuglingsnahrungen.

Neue Rechtslage für Säuglingsanfangs- und Folgenahrung (SAN und FOF) sowie 
Säuglingsnahrungen für besondere medizinische Zwecke (iFSMP) – ab dem 22.02.2020*
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• Informationsmaterial und Bezeichnungen 
auf den Etiketten könnten aktualisiert sein:
• iFSMP: nur noch Informationen bezüglich 

Hauptmerkmale (z. B. Nährwerte, Zutaten, 
Herstellungsverfahren), die für die 
spezifischen Indikationen und die 
angemessene medizinische Verwendung 
relevant sind, dürfen angegeben werden

• SAN: nährwertbezogene Angaben sind 
nur noch bedingt möglich

•Änderungen in der Nährwerttabelle und der 
Zutatenliste:
•Änderung der Einheiten und Reihenfolge bei 
einigen Nährwerten
• Folsäure wird als ‚Folsäure‘ oder ‚Folat‘ 
angegeben
•Aufgrund der Anpassung einiger 
Nährstoffgehalte, kann sich Reihenfolge der 
Zutaten in der Zutatenliste ändern

•Optimierte Zusammensetzung aufgrund neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse
•Geringfügige Änderung im Geruch, Aussehen 
und/oder Geschmack möglich
•Änderungen können zu Fragen von Eltern führen; 
Angehörige der Gesundheitsberufe sollten daher 
darüber informiert sein, um Eltern entsprechend zu 
unterstützen

Neue 

Rechtslage

Ab 22.02.2020*

• Änderungen bei Pflichtzutaten, Mindest- und 
Höchstwerten:
• Neue Pflichtzutaten: 
• Omega-3-Fettsäure ‚Docosahexaensäure‘ (DHA) 

im  Bereich 20-50mg/100kcal (in SAN und FOF) 
• ‚Carnitin‘ (in SAN)
• Mindestmengen:
• Erhöhung des Mindestwertes für ‚Linolsäure‘

• Erhöhung der Mindestwerte einiger Mikro-
nährstoffe wie Vitamin A, Iod, Selen, Vitamin D

• Höchstgehalte:
• Gesenkter Höchstgehalt für Protein
• Neuer Höchstwert für Fettsäure ‚α-Linolensäure‘

• Weitere geringfügige Änderungen in den 
Rezepturen ebenfalls möglich


